
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Burgenländlschen Landtages der XIII. Wahlperiode

Regierungsvorlage

zahl 13 - 44

Gesetz
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§ 3

Beilage 82

Der Landtag hat beschlossen:

Geltungsbereich

§ 1

(1) Für die Bediensteten aller Dienststellen des Landes
Burgenland wird eine Personalvertrelung eingerichtet. Be
dienstete sind alle in einem öffentlich-rechtlichen oder pri
vatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Burgenland ste
henden Personen.

(2) Von den Bestimmungen des Abo. 1 sind ausgenom
men:

a) die Bediensteten, die In Betrieben tätig sind,

b) die Landoslehrer, die unter die Bestimmungen des
Bundes-Porsonalvertretungsgesetzos, BGBI. Nr. 1331
1967. in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI.
NI". 334/1979. fallen.

Aufgaben der Personalvertrotung

§ 2

(1) Die Personalvertretung ist nach Maßgabe der Be
stimmungen dieses Gesetzes berufen, dia beruflichen,
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gesundheitlichen
Interessen der Bediensteten zu wahren und zu fördern.
Sie hat In Erfüllung dieser Aufgaben dafür einzutreten,
daß die zugunsten der Bediensteten geltenden Gesetze.
Verordnungen, Verträge, Dienstordnungen, Erlässe und
Verfügungen eingehalten und durchgeführt werden. Vor
ErlasSllng von Gesetzen und Verordnungen, die die Inte
ressen der Dienstnehmer berühren, ist die Personalvertre
tung zu hören.

(2) Die Personalvertretung hat sich bei Ihrer Tätigkeit
von dem Grundsatz leiten zu lassen, den Bediensteten
unter Bedachtnahme auf das öffentliche Wohl zu dienen.
Sie hat dabei auf die Erfordernisse eines geordneten.
zweckmäßigen und wirtschaftlichen DIenstbetriebes Rück-
~I,,~._, '71' . ru::.h",.an _ _

von dem Grundsatz leiten zu lassen, den Bediensteten
unter Bedachtnahme auf das öffentliche Wohl zu dienen.
Sie hat dabei auf die Erfordernisse eines geordneten.
zweckmäßigen und wirtschaftlichen DIenstbetriebes Rück
sicht zu nehmen.

(3) Der Aufgabenbereich anderer gesetzlicher und auf
freiwilliger Mitgliedschaft beruhender Berufsvereinigungen,
insbesondere des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

(1) Organe der Bediensteten sind nach Maßgabe tel-
gender Bestimmungen:

a) die Dienststellenversammlung;

b) der Dienstste:lenausschuß (Vertrauenspersonen);

c) der Landespersonalausschuß;

d) der Dienststellen- (t.andes-) Wahlausschtlß.

(2) Die in Abs. 1 angeführten Organe der Bediensteten
bilden die Personalvertretung. Personalvertreter Im Sinne
dieses Gesetzes sind die Mitglieder der Dienststellenaus
schüsse und des Landespersona'ausschusses sowie die
Vertrauenspersonen.

(3) Der Wirkungsbereich der Dienststellenversammlung
und des Dienststellenausschusses (der, Vertrauensperso
nen) erstreckt sich auf die Bediensteten· jener Dienststel
le (§ 4), bei der der Dienststellenausschuß errichtet Ist
oder bei der die Vertrauensperson gewählt wurde.

(4) Der Wirkungsbereich des Landespersonalausschus
ses erstreckt sich auf die Bediensteten aller Dienststellen
des Landes.

(5) Die Gesamtheit der vom Landespersonalaussclluß
vertretenen Bediensteten besitzt im Rahmen des gesetz
lichen Wirkungsbereiches Rechtspersönlichkeit. Die ge
setzliche Vertretung obliegt dem Obmann des Landesper
sonalausschusses.

D i en s t s tell e n

§ 4

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die
Behörden, Ämter und anderen Verwaltungsstelien des Lan
des, die nach Ihrem organisatorischen Aufbau eine ver
waltungsmäßige oder betriebstechnische Einheit darstellen.

(2) Dienststellen im Sinne des Abs. 1 sind insbeson
dere

a) das Amt der Landesregierung;

(2) Dienststellen im Sinne des Abs. 1 sind insbeson-
dere

a) das Amt der Landesregierung;

b) die Bezirkshauptmannschaften;

c) die Baubeztrksämter;

d) die Landeswasserbaubezlrksämter elnschlleB1ich der
AuBenstellen;
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e) die AußensteIle des Amtes der Bgld. Landesregie
rung, Abteilung XIII/5-Güterwege;

f) die Biologische Station 111mItz.

Zusammenfassung oder Trennung von Dienststellen

§ 5

(1) FÜr zwei oder mehrere Dienststellen können ge
meinsame Organe der Dienstnehmerschaft, für besonders
groBe und organisatorisch trennbare und für örtlich ge
trennt untergebrachte Dienststellen können mehrere Orga
ne gebildet werden, wenn dies unter BerOcksichtigung der
personalmäBigen Struktur der Dienststellen der Wahr-ung
der Interessen der Bediensteten am besten entspricht; hie
bei ist dafür zu sorgen, daß für Dienststellen mit weniger
als fünf Bediensteten mit anderen Dienststellen gemein
same Organe geschaffen werden.

(2) Für welche Dienststellen ein gemeinsames und für
welche Dienststellen mehrere Organe gebildet werden, hat
der Landespersona'ausschuü nach Anhörung der betrof
fenen Dienststellenausscnüsse im Einvernehmen mit der
Landesregierung zu bestimmen.

(3) Wird für zwei oder mehrere Dienststellen ein ge
meinsames Organ oder werden für eine Dienststelle meh
rere Organe gebildet, so gelten die zusammengefaßten
bzw. getrennten Dienststellen a!s eine Dienststelle. Wer im
Sinne dieses Gesetzes als Leiter der zusammengefaßten
Dienststelle (Dienststellenteile )gllt, hat der Landesperso
nalausschuß nach Anhöllung der betroffenen Dienststellen
ausschüsse im Einvernehmen mit der Lalldesregierung zu
bestimmen.

(4) Die Zusammenfassung oder Trennung von Oienst
stel·len Ist öffentlich, jedenfalls aber an den Amtstafeln
der betroffenen Dienststellen vom Landespersonalausschuß
kundzumachen.

Dienststollenversammllmg

§ 6

(1) In Dienststellen mit mindestens fünf Bediensteten
bildet die Gesamtheit der Bediensteten die Dienststellen
versammlung.

(2) Der Dienststellenversammlung obliegt:
a) die Behand:ung von Berichten des Dienststellen

ausschusses (der Vertrauenspersonen);
b) die Beschlußfassung über Angelegenheiten der Pfle

ge der Geme.nschaft In der Dienststelle;
c) die ·Beschlußfassung über die Enthebung des Dienst

stellenausschusses (der Vertrauenspersonen).

(3) Die DIenststellenversammlung ist vom Dionststellen
ausschyB Jy'er:tr§"I,I.Q1.1.~9§r§~n~{1l_ jfn _ ~~.c1'.rf§ff1J\e einzube-

c) die ·Beschlußfassung über die Enthebung des Dienst
stellenausschusses (der Vertrauenspersonen).

(3) Die DIenststellenversammlung ist vom Dlonststellen
ausschuß (Vertrauenspersonen) im Bedarfsfalle einzube
rufen. Der DIenststellenleiter ist von der Einberufung
rechtzeitig zu verständigen.

(4) Eine Dlenststellenvers~mmlung Ist binnen zwei Wo
chen auch einzuberufen, wenn mehr .als ein Drittel der
Bediensteten oder ein Drittel der Mitglieder des Dienst
stellenausschusses unter Angabe des Grundes die Ein
berufung verlangt.

(5) Im Fal:e der Funktionsunfähigkeit des Dienststellen
ausschusses (Vertrauenspersonen) oder wenn ein Dienst
stellenausschuß (Vertrauenspersonen) noch nicht besteht,
ist die DIenststellenversammlung von dem an Lebensjah
ren ältesten stimmberechtigten Bediensteten einzuberu
fen. Unterläßt dieser die ,Einberufung, so obliegt die Ein
berufung dem jeweils nächstältesten stimmberechtigten
Bediensteten.

(6) Den Vorsitz in der Dienststellenversammlung führt
der Obmann des Dienststellenausschusses oder im Falle
seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, in Dienststel
len, in denen keine Dienststellenausschüsse zu bilden
sind (§ 28 Abs. 1) die Vertrauensperson, wenn zwei Ver
trauenspersonen gewählt wurden, die an Lebensjahren
ältere Vertrauensperson. Im Falle der Funktionsunfähig
keit des Dienststellenausschusses (Vertrauenspersonen)
oder wenn ein DIenststellenausschuß (Vertrauensperso
nen) noch nicht besteht, führt den Vorsitz in der Dlenst
stellenversamm:ung der an Lebensjahren älteste stimm
berechtigte Bedienstete.

(7) Die Dienststellenversammlung ist tunlichst ohne stö
rung des Dienstbetriebes durchzuführen. Jenen Bedienste
ten, die nicht zur Aufrechterhaltung des notwendigen
Dienstbetriebes (Journaldienstes) erforderlich sind, ist die
Teilnahme an der Dlenstste'tenversammlunq zu ermögli
chen.

(8) Die Dienststellenversammlung ist nicht öffentlich.

(9) In der Dlenststellenversammlunq Ist jeder wahlbe
rechtigte Bedienstete (§ 13 Abs. 2) stimmberechtigt. Der
Dlenststel:enausschuß (Vertrauenspersonen) kann zur Aus
kunrtertellung sowohl Vertreter der Berufsvereinigungen im
Sinne des § 2 Abs. 3 als auch Vertreter der Verwaltung
zur DIenststellenversammlung einladen.

(10) Bei zusammengefaBten Dienststellen (§ 5) oder
bel Dienststellen, deren Angehörige nicht gleichzeit ig
Dienst versehen (Schicht- oder Wechseldienst), kann zur
Behandlung von Berichten des Dienststellenausschusses
(VertrB\Jenspersonen) gemäß Abs. 2 111. a die Dienststel
lenversammlung auch geteilt durchg.eführt werden (Tell,..
dienststellenversammlung). Bel der Einberufung von Tell~

dlenststetlenversammlunqen Ist vorzusorgen, daß allen Be
dienstetender Dienststelle die Teilnahme an einer Tell
dienststellenversammlung möglich ist. Wird die DIenst
stellenversammlung geteilt durchgeführt, so sind die Be
diensteten nur zur Teilnahme an einer Teildienststellen
versammlung berechtigt.

(11) Zur Beschlußfassung in der Dienststellenversamm
lung Ist die Anwesenheit mindestens der Hälfte der stimm
berechtigten Bediensteten erfor:derllch. Die Beschlüsse
der Dlenststel~enversammlung werden, soweit Im folgen
den nicht anderes 'bestimmt wird, mit einfacher Mehrheit

(11) Zur Beschlußfassung in der Dienststellenversamm-
lung Ist die Anwesenheit mindestens der Hälfte der stimm
berechtigten Bediensteten erfor:derllch. Die Beschlüsse
der Dlenststel'enversammfunq werden, soweit im folgen
den nicht anderes 'bestimmt wird, mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefaßt. Im Falle des Abs. 2
111. c bedarf der Beschluß der Zweidrittelmehr:heit der ab
gegebenen Stimmen, mindestens jedoch der Hälfte der
Stimmen der stimmberechtigten Bediensteten. .

(12) Ist eine Dienststellenversammlung besch~ußunfählg,

so Ist eine halbe Stunde zuzuwarten; danach Ist die Dienst
stellenversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der an-



wesenden Stimmberechtigten beschlußfähig. Dies gilt nicht
für die Enthebung des Dlenstste:lenausschusses.

(13) Die näheren Bestimmungen über die Geschäfts
führungder Dienststellenversammlung (Geschäftsordnung)
sind durch Verordnung zu erlassen.

Dienststellenausschuß

§ 7

(1) In jeder Dienststelle, in der mindestens 20 Bedien
stete beschäftigt sind, ist ein Dienstst~lIenausschuß zu
wäh'en,

(2) Der DienststellenausschuB besteht in Dienststellen
mit 20 bis 50 Bediensteten aus drei , in Dienststellen mit
51 bis 100 Bediensteten aus fünf und in Dienststellen ab
101 Bediensteten aus siebe" Mitgliedern. Beim Amt der
Landesregierung besteht der DIenststellenausschuß aus
neun .Mitgliedern. Für jedes Mitglied Ist ein Ersatzmitglied
zu wählen.

(3) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 ist die Anzahl der
Bediensteten der Dienststelle am Tage der Ausschreibung
der Wahl maßgebend. Hiebei sind jene Bediensteten nicht
zu berücksichtigen, die dienstzugeteilt sind. Diese Be
diensteten sind der Zahl der Bediensteten jener Dienst
stelle zuzurechnen, der sie angehören. Eine Änderung
der Zahl der Bediensteten der Dienststellen ist auf die
Anzahl der Mitglieder des Dienststellenausschusses wäh
rend dessen Tätigkeitsdauer ohne EinHuB.

Wirkungsbereich des Dienststellenausschusses

§ 8

(1) Dem DienststellenausschuB obliegt die Wahrneh
mung all jener im § 2 umschriebenen Angelegenheiten,
die nicht ausdrücklich anderen Organen der DIenstneh
merschaft vorbehalten sind und zu deren Entscheidung
der Leiter der Dienststelle, für die Dienststelle "Amt der
Landesregierung" ein AbteIlungsvorstand, nach den Vor
schriften des Dienst- und OrganisatIonsrechtes zuständig
ist.

(2) Dem Dienststellenausschuß obliegt insbesondere
die Mitwirkung

a) bei der Durchführung und überwachung der Einhal
tung von Vorschriften und Anordnungen über den
Dienstnehmerschutz und die Sozialversicherung:

b) bel Maßnahmen, die im Interesse der Gesundheit
der Bediensteten gelegen sind;

c) bel der Anordnung von überstunden, soweit ab
sehbar ist, daß diese voraussichtlich für einen Zeit
raum von mehr als zwei Wochen zu leisten sind;

d) bei der Einführung neuer Arbeitsmelhoden. soweit
.... '-

c) bel der Anordnung von überstunden, soweit ab
sehbar ist, daß diese voraussichtlich für einen Zeit
raum von mehr als zwei Wochen zu leisten sind;

d) bei der .Einführung neuer Arbeitsmelhoden, soweit
damit generelle Änderungen in der Organisation
verbunden sind.

(3) Mit dem Dienststellenausschuß Ist das Einverneh
men herzustellen:

a) in allgemeinen Personalangelegenheilen, die nach
rhrer Bedeutung nicht über den Wirkungsbereich
des DIenststellenausschusses hinausgehen;
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b) bei der Erstellung und Änderung des Dienstplanes
und der DIensteinteilung, soweit sich diese über
einen längeren Zeitraum bzw. auf mehrere Bedien-
stete bezieht; .

c) bei der Urlaubseinteilung oder deren Abänderung.

(4) Dem Dienstst~lIenausschuB sind mitzuteilen:

a) die Aufnahme von Bediensteten;
b) die Abberufung eines Bediensteten von seiner bis

herigen Verwendung (Funktion);
c) eine Unfallsanzeige;
d) die Versetzung eines Bediensteten in den Huhe

stand.

(5) Weiters obliegt es dem DIenststellenausschuß:

a) Anregungen zu geben und Vorschläge zu erstatten
mit dem Ziele, zum allgemeinen Nutzen und Im In
teresse der Bediensteten den Dienstbetrieb zu för
dern;

b) sofern dies von einem Bediensteten für seine Per
son verlangt wird, diesen In EInzeIpersonalangele
genheiten. und zwar auch In Fälien. in denen sich
der Bedienstete nicht auf ein ihm aus dem Dienst
verhältnis zustehendes Recht berufen kann. zu ver
treten;

c) an der Besichtigung von Dienststellen durch be
hördliche Organe, sofern diese nicht Kontrollen des
DIenstbetriebes dient, teilzunehmen. Die Dienststel
lenaussc!lüsse sind vor solchen Besichtigungen
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen;

d) in den Angelegenheiten des § 26 tätig zu werden.

LandespersonalausschuB

§ 9

(1) Beim Amt der Landesregierung wird ein Landesper
sonalausschuß, bestehend aus dreizehn Mitgliedern, er
richtet.

(2) Aufgabe des Landespersonalausschusses ist es,

a) bel Ernennungen und überstellungen von Bedien
steten des Dienststandes,

b) bel der Vergabe einer Naturalwohnung - ausgenom
men Elnzelrältme - durch die Dienstbehörde (Dienst
geber).

c) bei Erstellung von Grundsätzen über die Gewährung
von Belohnungen, Vorschiissen und Aushilfen,

d) bel der Errichtung, Ausgestaltung und AUflösung
landeseigener Schulungs-, Bildungs- und Wohlfahrts
einrichtungen für die Bediensteten,

e) bel der Auswahl der Bediensteten für eine Aus- oder
Fortbildung,

f) bel der Gewährung von Sonderurlauben In der
Dauer von mehr als 2 Wochen,

e) bel der Auswahl der Bediensteten für eine Aus- oder
Fortbildung,

f) bel der Gewährung von Sonderurlauben In der
Dauer von mehr als 2 Wochen,

g) bei der Auflösung des Dienstverhältnisses durch
Entlassung oder Kündigung durch den Dienslgeber.

h) bel der Auswahl von Bediensteten, die zu Mitglie
dern der DisziplInarkommissionen und der Leistungs
feststellungskommission bestellt werden sollen,

I) bel der Versetzung In den Ruhestand. es sei denn,
die Versetzung ist gesetzlich vorgeschrieben.
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j) bei der Untersagung einer Nebenbeschäftigung,

k) bei der Feststellung der Verpflic.itung zum Scha
denersatz mitzuwirken sowie

I) i-n solchen Angelegellheiten im Sinne des § 8 Abs.
2, 3 und 5 Iit. a, welche alle Bediensteten bzw. die
Bediensteten mehrerer Dienststellen betreffen und
welche über den Wirkungsbereich des DIenststel
lenausschusses hinausgehen sowie in jenen Ange
legenheiten Im Sinne des § 8 Abs. 2, 3 und 5 Iit. a
und ob, zu deren Entscheidung der Leiter der Dienst
stelle, für die Dienststelle Amt der Landesregie
rung ein Abteilungsvorstand, nach den ZuständIg
keitsvorschriften des Dienst- und OrganIsatIons
rechtes nicht zuständig ist, tätig zu werden,

m) in den in den §§ 5 Abs. 4 und 11 Abs. 2 genann
ten Fällen tätig zu werden,

n) den Landeswahlausschuß und die Dienststellen-
wahlausschüsse zu bestellen (§§ 14 und 15),

0) bel der Erstellung des Stel:enplanes sowie

p) in den Fällen des § 26 tätig zu werden.

(3) Dem Landespersonalausschuß ist mitzuteilen:

Ci) Die Aufnahme, DienstzuteIlung oder die Versetzung
eines Bediensteten, und zwar bevor eine solche
Verfügung getroffen wird, In Dringlichkeitsfällen je
doch spätestens am Tage ihres Wirksamkeitsbegin
nes,

b) die Erstattung einer Disziplinaranzeige oder die Er
lassung einer DIsziplInarverfügung und die Art der
Beendigung des Disziplinarverfahrens.

Verfahrensbestimmungen für den Landespersonalausschuß

§ 10

(1) Beabsichtigte Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 2
Iit. a) bis k) sowie beabsichtigte Maßnahmen im Sinne des
§ 8 Abs. 2, bei denen die Mitwirkung gemäß § 9 Abs. 2
llt, I) dem Landespersonalausschuß obliegt, sind in Ange
legenheiten des inneren Dienstes vom Landesamtsdirek
tor, In sonstigen Angelegenheiten vom Vorstand der nach
der Geschäftseintenung sachlich zuständigen Abteilung,
dem Landespersonalausschuß mit dem Ziel der-Verstän
digung spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung
nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

(2) Maßnahmen, hinsichtlich derer mit dem Landesper
sonalausschuB das Einvernehmen herzustellen ist (§ 8 Abs.
3 In Verbindung mit § 9 Abs. 2 Iit. I), slod von dem In
Abs. 1 genannten Organ spätestens zwei Wochen vor ihrer
beabsichtigten Durchführung dem Landespersonalausschuß
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Das Einvernehmen
~Vllb~Ut.r (JtGS" 1:;","''1''1:1•....,..,..n~r m:n~a~lc,rcn-+.:l',\""'U-n~.
3 In Verbindung mit § 9 Abs. 2 Iit. I), slod von dem In
Abs. 1 genannten Organ spätestens zwei Wochen vor ihrer
beabsichtigten Durchführung dem Landespersonalausschuß
nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Das Einvernehmen
ist hergestent, wenn der Landespersonalausschuß zur ge
planten Maßnahme die ausdrückliche' Zustimmung gibt
oder,sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mit
teilung der geplanten Maßnahmen nicht äußert. Der Lan
desperso'rialausschuB kann Innerhalb der zweiwöchigen
Frist,rBnwendun~'en erheben und allenfalls Gegenvorschlä
ge machen.' Die .Elnwendungen oder Gegenvorschläge sind
zu begrOrideri: '

(3) Die im zweiten und dritten Satz des Abs. 2 genann
te Frist kann au'f begründeten Antrag des Landespersona:
ausschusses angemessen verlängert werden. Bei MaBnah·
men, die keinen Aufsch\Jb erleiden dürfen, kann eine kür
zere Äußerungsfrist bestimmt werden. Auf Maßnahmen,
die sofort getroffen werden müssen, Inebesondere bei dro
hender Gefahr und in Katastrophenfällen sowie bei Alarm
und Einsa~übungen, sind die Bestimmungen des Abs. 1
und 2 nicht anzuwenden; der LandespersonalausschuB ist
jacloch unverzüglich von der getfoffenen Maßnahme zu ver
ständigen.

(4) Auf Verlangen des Landespersonalausschusses hat
das in Abs. 1 genannte Organ mit diesem über Anträge,
Anregungen und Vorschläge (§ 8 Abs. 5 Iit. a in Verbin
dung mit § 9 Abs. 2 Iit. I) dieses Ausschusses zu beraten;
einem solchen Verlangen ist binnen zwei Wochen Rech
nung zu tragen. Das Beratungsergebnis ist vom Landes
amtsdirektor (Abteilungsvorstand) schriftlich festzuhalten.

(5) Bei der Erstellung des Stel:enplanes (§ 9 Abs. 2 Iit.
0) kommt dem Landespersonalausschuß ein Recht zur Stel
lungnahme zu. Der Entwurf des Stellenplanes ist dem Lan
despersonalausschuß spätestens zwei Wochen vor der
Besch!ußfassung durch die Landesregierung nachweislich
zuzuleiten. .

(6) Kommt eine Verständigung im Sinne des Abs. 1
oder ein Einvernehmen im Sinne des Abs. 2 nicht zustan
de oder vermag der Landesamtsdirektor (der Abteilungs
vorstand) den Einwendungen des Landespersonalaus
schusses nicht im vollen Umfang zu entsprechen, so hat
er dies dem Landespersonalausschuß unter Angabe der
Gründe binnen zwei Wochen bekanntzugeben. Dasselbe
gilt, wenn der Landesamtsdiroktor (der Abteilungsvorstand)
schriftlich eingebrachten Anträgen, Anregungen und Vor
schlägen des Landespersonalausschusses nicht nachzu
kommen vermag. Wenn es der Landespersonalausschuß In
diesen Fällen innerhalb einer Frist von zwei Wochen ver
langt, so ist die Angelegenheit binnen zwei Wochen dem
zuständigen Mitglied der Landesregierung, In Angelegen
heiten des Inneren Dienstes dem Landeshauplmann vor
zulegen. Eine schriftliche Äußerung des Landespersona:
ausschusses ist in diesem Falle dem Vorlageakt anzu
schließen. Auf Verlangen des Landespersonalausschusses
haben Maßnahmen im Sinne des § 8 Abs. 2, ausgenommen
die in Iit. c genannten, und Maßnahmen nach § 9, Abs. 2,
ausgenommen die in Iit. g, i, 1, und 0 genannten, hinsicht
lich der der Landespersonalausschuß Einwendungen oder
Gegenvorschläge vorgebracht hat, so lange zu unteretel
ben, bis über diese Einwendungen oder Gegenvorschläge
endgültig abgesprochen worden ist.

(7) Die Entscheidung hat nach dem 'Grundsatz zu erfol
gen, daß durch die zu treffende Maßnahme sozIale sowie
dienstrechtliche Härten tür die Bediensteten tunliehst ver
mieden werden. Kann eine soziale oder dienstrechtliche
Härte Jedoch nicht vermieden werden. Ist so vorZugehen,

(7) Die Entscheidung hat nach dem 'Grundsatz zu erfol-
gen, daß durch die zu treffende Maßnahme soziale sowie
dienstrechtliche Härten tür die Bediensteten tunliehst ver
mieden werden. Kann eine soziale oder dienstrechtliche
Härte Jedoch nicht vermieden werden. Ist so vorZugehen,
daß nur eine möglichst geringe Zahl von Bediensteten hle
durch betroffen wird.

Verfahrensbestimmungen für den Dienststellenau~schuß

§ 11

(1) In den Fällen, in denen der DIenststellenausschuß
gemäß § 8 Abs. 2, 3 und 5 llt, a zuständig Ist, finden die



Bestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 4 .sowie Abs. 6 sinn
gemäß Anwendung; die Beratungen und Verhand:ungen
sind vom DienststeUenausschuß beim Amt der Landesre
gierung mit dem Vorstand der nach der Geschäftseintei
lung für die Behandlung der Angelegenheit sachlich zu
ständigen Abteilung, vom Dienststellenausschuß bei ande
ren Dienststeren mit dem Leiter der Dienststelle zu füh
ren. In Angelegenheiten des inneren Dienstes hat im Falle
des § 10 Abs. 6 dritter Satz die Vorlage an den Landes
amtsdirektor zu erfolgen.

(2) Die Bestimmungen des § 10 Abs. 7 gelten mit der
Maßgabe, daß die Entscheidung nach Anhörung des Lan
despersonalausschusses in Form einer Dienstanweisung
an das nach den Vorschri1ten des Dlenst- und Organisa
tionsrechtes zuständige nachgeordnete Organ zu erfolgen
hat.

Akteneinsicht

§ 12

(1) Den Personalvertretern und den Mitg:iedern der
Wahlausschüsse ist die Einsicht und Abschriftnahme der
Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis zur
Erfüllung der der Personalvertretung übertragenen Aufga
ben erforderlich ist.

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratunqs,
protokolle, Amtsvorträge, Erledigungsentwürfe und sonsti
ge Schriftstücke (Mitteilungen anderer Behörden, Meldun
gen, Berichte u.dgl.), deren Einsichtnahme durch die Per
sonalvertreter eine Schädigung berechtigter Interessen
eines Bediensteten oder dritter Personen oder eine Ge
fährdung der AUfgaben der Behörden herbeiführen oder
den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. Die Ein
sichtnahme In einen Personalakt darf nur mit Zustimmung
des betroffenen Bediensteten erfolgen.

Berufung der Mitglieder der Dienststellenausschüsse
(des Landespersonalausschusses) .

§ 13

(1) Die Mitglieder der Dienststel!enausschüsse werden
durch unmittelbare geheime Wahl auf die Dauer von fünf
Jahren - vom Tag der Wahl an gerechnet - berufen. Die
Wahl ist nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes
durchzutühren.

(2) Wahlberechtigt sind, sofern nicht ein Ausschlie
ßungsgrund nach Abs. 3 vorliegt, die Bediensteten, die
am Tage der Wahlausschreibung mindestens sechs Monate
Bedienstete des Dienststandes sind und in einem aktiven
Dienstverhältnis stehen. TeIlbeschäftigte jedoch nur, wenn
das Ausmaß der Dlenstverpfllchtung bei einer Dienststelle
mehr als die Hälfte der vollen Dienstverpflichtung beträgt.

Bedienstete däs'Öienststandes sind und in einem' aktiven
Dienstverhältnis stehen. Tellbeschäftigte jedoch nur, wenn
das Ausmaß der DIenstverpfllchtung bei einer Dienststelle
mehr als die Hälfte der vollen Dienstverpflichtung beträgt.

(3) Vom Wahlrecht sind Bedienstete ausgeschlossen,
die vom Wahlrecht in den Landtag ausgeschlossen sind,
wobei der Nichtbesitz der österreichischen Staatsbürger
schaft und ein auBerhalb des Burgenlandes gelegener
Wohnsitz unerheblich sind.

(4) Zur Wahl des DienststeJlenausschusses sind jene
Bediensteten berechtigt, die am Tage der Wahlausschrel-
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bung der Dienststelle anqehören, deren Diensts~ellenaus

schuß gewählt wird.

(5) Wählbar sind alle wahlberechtigten Bediensteten,
die am Tage der Ausschreibung der Wahl volljährig sind
und am Tag der Wahlausschreibung die österreich ische
Staatsbürgerschaft besitzen.

(6) Von der Wählbarkeit sind ausgeschlossen:

a) die Mitglieder der Bundesregierung, die Staatssek
retäre, der Präsident und der Vizepräsident des
Rechnungshofes sowie die Mitglieder einer Landes
regierung,

b) Bedienstete, denen eine Leiterfunktion übertragen
worden ist (Landesamtsdirektor, Landesamtsdirek
torstellvertreter, Abteilungsvorstände, Dienststellen
leiter),

c) Bedienstete, über die eine Über die Disziplinarstra
fe des Verweises hinausgehende Disziplinarstrafe
verhängt wurde, auf die Dauer von 3 Jahren nach
Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses oder der
DIsziplinarverfügung.

(7) Auf die Berufung der Mitglieder des Landesperso
nalausschusses sind die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß ein .Bedien
steter, der zu mehreren Dienstste:lenausschüssenwahl
berechtigt ist, bei der Wahl des Landespersonalausschus
ses nur ein Stimmrecht besitzt.

Dienststellenwahlal:lsschuß

§ 14

(1) Vor jeder Wahl eines DIenststellenausschusses ist
bei der Dienststelle ein DienststeHenwahlausschuB zu bil
den.

(2) Der Dienststellenwahlausschuß besteht für das Amt
der Landesregier-ung aus fünf und für die übrigen Dienst
stellen aus je drei Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist ein
ErsatzmitglIed zu bastenen, das das Mitglied im Verhinde
rungsfalle vertritt.

(3) Di·e Mitglieder des DienststeJlenwahlausschusses
sind vom Landespersonalausschuß zu bestellen. Bel der
Bestellung der Mitglieder des Dienststellenwahlausschus
ses ist das Stärkeverhältnis der im Dienststellenausschuß
vertretenen Wählergruppen zu berücksichtigen. Die Aus
wahl der zu bestellenden Bediensteten obliegt jeweils
jenen Mitgliedern des DIenststellenausschusses, deren
Wählergruppe zu berücksichtigen ist.

(4) Die Mitglieder des DienststeJlenwahlaussch·usses
müssen zum Dienststellenausschuß wählbar sein. Ein Be-
fii~n~t6)tA" rl13ri'n.... g l.na"b \Il.I.. I,lq."R.. ..h"r:l ~ ...... "'~.,.,.. n .....
Jenen Mltglleaern oes tenststeüenausscttusses, deren
Wählergruppe zu berücksichtigen ist.

(4) Die Mitglieder des Dienststellenwahlausschusses
müssen zum Dienststellenausschuß wählbar sein. Ein Be
diensteter darf nur einem Wahlausschuß angehören. Der
DIenststellenwahlausschuß wählt aus seiner Mitte den Vor..
sitzenden und dessen Stellvertreter sowie einen Schrift·
führer; die Bestimmung des §20 Abs. 1 letzter Satz fin
det sinngemäß Anwendung. Die Tätigkeit des Dienststel
lenwahlausschusses endet im Zeitpunkt des ersten Zu
sammentrittes des an seine Stelle tretenden neu bestell
ten DIenststellenwahlausschusses.



(5) Jede für die Wahl des Dienststellenausschusses
kandidierende Wählergruppe hat das Recht auf Entsen
dung eines Wah:zeugen in den Dienststellenwahlausschuß.
Die Wahlzeugen müssen zur Wahl · des Landespersonal
ausschusses berechtigt sein. Sie sind berechtigt, an den
Sitzungen des DienststeUenwahlausschusses ohne Stimm
recht teilzunehmen.

(6) Die Namen der Mitglieder der Wahlausschüsse sind
öffentlich, jedenfalls aber durch Anschlag an der Amtsta
fel jener Dienststelle, bei der die Wahl stattündet, kund
zumachen. § 20 Abs. 2 bis 4 'findet mit der Maßgabe sinn
gemäß Anwendung, daß die erste Sitzung des Dienststel
lenwahlausschusses von seinem an Lebensjahren ältesten
Mitglied, Im Fa:le der Verhinderung oder Säumigkeit die
ses Mitgliedes vom jeweils nächstältesten Mitglied, spä
testens zwei Wochen nach der Bestellung des Wahlaus
schusses einzuberufen ist.

Landeswahlausschuß

§ 15

(1) Vor jeder Wahl des Landespersona!ausschusses ist
ein Landeswahlausschuß beim Amt der Landesregierung
zu bilden. Er besteht aus fünf Mitgliledern.

(2) Die Mitglieder des Landeswahlausschusses sind vom
Landespersonalausschuß zu bestellen; sie müssen zum
Landespersonalausschuß wählbar sein. Im übrigen finden
die Bestimmungen des § 14 sinngemäß Anwendung.

Ruhen und Erlöschen der Mitgliedschaft zum
Dienststellen- und Landeswahlausschuß

§ 16

Die Bestimmungen des § 19 finden auf den Dienststel
len (Landes-)wahlausschuB mit der Maßgabe sinngemäß
Anwendung, daß Im Falle des Ruhens oder Erlöschens der
Mitgliedschaft zum Wahlausschuß an die Stelle des aus
scheidenden Mitgliedes dessen Ersalzmitglied und, wenn
ein solches rilcht v-orhanden ist, der von der Wählergrup
pe, die das ausscheidende Mitglied entsandte, namhait
zu machende Bedienstete tritt sowie daß das Ruhen oder
Erlöschen der Mitgliedschaft zum Dienststellen(Landes-)
wahlausschuß vom Landeswahlausschuß auch von Amts
wegen festgestellt werden kann. Die Bestimmung des § 25
Abs. 5 findet sinngemäß Anwendung.

GeschäftsfOhrung der Dlenststellenwahtausschüsse
Abs. 5 Jindet sinngemäß Ailwendüng. .

Geschäftsführung der DIenststellenwahlausschüsse
und des Landeswahlausschusses

§ 17

Für die Geschäftsführung der Dienststellenwahtaus
schüsse und des Landeswahlausschusses gelten die Be
stimmungen über die Geschäfts~ührung der DIenststellen
ausschüsse und des Landespersonalausschusses (§ 20)
sinngemäß.

Durchführung der Wahl der Personalvertreter

§ 18

(1) Die Wahl der Dienststellenausschüsse und des Lan
despersonalausschusses ist vom Lanooowahlausschuß unter
Bekanntgabe des Wahltages spätestens acht Wochen vor
herauszuschreiben. Die Ausschreibung ist öffentlich, je
denfalls aber durch Anschlag an der Amtstafel jener
Dienststeren, deren Personalvertreter gewählt werden,
kundzumachen.

(2) Die Dienststellenleiter sind verpflichtet, den Dienst
stellenwahlausschüssen die zur Durcllführung der Wahl
erforderlichen Verzeichnisse über die Bediensteten recht
zeitig zur Verfügung zu ste'len, Die Dienststellenwahlaus
schüsse haben die Wählerlisten zu verfassen und diese
durch mindestens zehn Arbeitstage zur Einsichtnahme
durch die Wahlberechtigten in den Dienststellen aufzule
gen. Gegen die Wählerlisten können die Wahlberechtigten
während der Auflagefrist Einwendungen erheben, über
die die Dienstste:lenwahlausschüsse binnen dreler Arbeits
tage zu entscheiden haben. Gegen die Entscheidung der
Dienststellenwahlausschüsse ist das binnen dreier Arbeits
tage einzubringende Rechtsmittel der Berufung an den
Landeswahlausschuß zulässig. Die Entscheidung des Lan
deswahlausschusses kann durch kein ordentliches Rechts
mittel angefochten werden.

(3) Die Vorschläge jener Bediensteten, die sich um die
Wahl als Personalvertreter bewerben (Wahlvorschläge),
müssen spätestens drei Wochen vor dem Wahltag schrift
lich boim 2luständigen Wahlausschuß eingebracht werden
und von mindestens 1 v. H., in jedem Fall aber von min
destens zwei der für den betreffenden Dienststellenaus
schuß (für den Landespersonalausschuß) Wahlberechtigten
unterschrieben sein. Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr
Bewerber (Kandidaten) als die doppelte Anzahl der bei
der Wahl zu vergebenden Mandate enthalten; enthält der
Wahlvorschlag mehr Kandidaten, so gelten jene, die die
doppa'ts Zahl der zu vergebenden Mandate überschreiten,
als nicht angeführt. Der DienststeUen-(Landes-)wahlaus
schuß hat über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl
des Dlenststellen-(Landespersonal-)ausschusses binnen
dreier Arbeitstage zu entscheiden.

(4) Die Dienststellenwahlausschüsse haben die zuge
lassenen Wahlvorschläge spätestens ab dem siebenten
Tag vor dem Wahltag öffentlich, jedenfalls aber durch An
schlag an der Amtstafel der Dienststelle, kundzumachen.
Die .Dienstste:lenwahlausschüsse haben ferner spätestens
am siebenten Tag vor dem (ersten) Wahltag Zeit und Ort
der Wahl zu bestimmen und kundz.umachen sowie die
Wahlhandlungen zu leiten.

(5) Die Bediensteten, deren Wahlvorschlag zugelassen

'«N!..1trerkiM€fi rÄWv~fö~lmr"(e?mn) wanltag zen uno ort
der Wahl zu bestimmen und kundz.umachen sowie die
Wahlhandlungen zu leiten.

(5) Die Bediensteten, deren Wahlvorschlag zugelassen
wurde, bilden eine Wählergruppe.

(6) Jeder Wahlberechtigte hat nach Maßgabe der Be
stimmungen des § 13 Abs. 2 und 7 je eine Stimme für
die Wahl des DIenststellen- und des Landespersonalaus
schusses. Die Wahl hat mittels amtlich aufzulegender
Stimmzettel zu erfolgen, wobei für die Wahl des Dienst
stellen- und Landespersonalausschusses eigene Stimm
zettel vorzusehen sind.



(7) Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auszu
üben. Die Stimmabgabe auf dem Weg durch die Post Ist
jedoch zulässig, wenn der Wah~berechtlgte am Wahltag
nicht an dem Ort, an dem er sein Stimmrecht auszu üben
hat, anwesend ist. In diesem Fa:le sind die in das Wahl
kuvert zu legenden Stimmzettel unter Verwendung eines
für diesen Zweck aufzulegenden Briefumschlages so zeit
gerecht an den Dienststellenwah'ausschuß einzusenden,
daß sie vor der Stimmenzählung bei diesem Ausschuß ein
langen; später einlangende Stimmzettel sind bei der Stim
menauszählung nicht mehr zu berücksichtigen.

(8) Die Anzahl der auf die einzelnen Wählergruppen
entfa'lenden Mandate 'Ist mittels der Wahlzahl, die auf
2 Dezimalstellen zu errechnen ist, zu ermitteln. Die Wahl
zahl ist wie folgt zu berechnen:

a) Die Zahlen der für jede Wählergruppe abgegebe
nen gültigen Stimmen werden, nach ihrer Größe ge
ordnet, nebeneinander geschrlleben; unter jede die
ser Zah'en wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel,
Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, Sechstel
usw.geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn drei Mit
glieder des Dienststellenausschusses zu wäh'en
sind, die drittgrößte, bei fünf Mitgliedern des Dienst
stellenausschusses die ~ünftgrößte usw. der ange
schriebenen Zahlen,

b) Jeder Wählergruppe werden so viele Mandate zu
geschrieben, als die Wahlzahl in der Zahl der für
sie gültig abgegebenen Stimmen enthalten "ist.

c) Haben nach dieser Berechnung mehrere Wähler
gruppen den gleichen Anspruch auf ein Mandat, so
entscheidet das Los.

(9) Die auf die Wählergruppe entfallenden Mandate
sind den Im Wahlvorschlag angegebenen Bewerbern nach
der Reihe ihrer Nennung zuzuteilen.

(10) Erscheint ein Wahlwerber, der in mehreren Wahl
vorschlägen genannt Ist, als mehrfach gewählt, so hat er
über Aufforderung des Dienststellenwahlausschusses bin
nen einer Woche zu erklären, 1ür welchen Wahlvorschlag
er sich entscheidet; auf den anderen Listen ist er nach
Abgabe seiner ,Erklärung zu streichen. Unterläßt der Wahl
werber die fristgerechte Erklärung, so ist er auf sämtli
chen Listen zu streichen.

(11) Die auf einem Wahlvorschlag den gewählten Mit
g ~iedern des Dienststellenausschusses folgenden Wahlwer
bar gelten als deren Ersatzmitglleder.

(12) Der Dienststellenwahlausschuß hat das Ergebnis
der Wahl zum DIenststellenausschuß festzustel !en und das
in der Dienststelle erzielte Ergebnis der Wahl zum Lan
despersonalausschuB dem LandeswahlausschuB mitzutei
len. Der LandeswahlausschuB hoat das Gesamtergebnis der
Wahl zum Landespersonalausschuß festzustellen; die Be-

aYrW~mr~ürR15l/n~'st~~e'ri'äi1sAd,üßI·resti~sYäJ:en;;Bnd das
in der Dienststelle erzielte Ergebnis der Wahl zum Lan
despersonalausschuB dem LandeswahlausschuB mitzutei
len. Der Landeswahlausschuß hoat das Gesamtergebnis der
Wahl zum Landespersonalausscfluß festzustellen; die Be
stimmungen der Abs. 10 und 11 gelten sinngemäß.

(13) Die Gültigkeit der Wahl kann binnen zweier Wo
chen nach -Kundmachung des Wahlergebnisses von jeder
Wählergruppe, , die sich an der Wahl beteillgt hat, sowie
von jenen Bediensteten, die Wahlvorschläge eingebracht
haben, beim Landeswahlausschuß angefochten werden:
die Entscheidung des Landeswahlausschusses, kann durch
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kein ordentliches Rechtsmittel ange10chten werden. Auf
das Wahlprüfungsverfahren finden die Bestimmungen des
AVG 1950, BGBI~ Nr. 172, Anwendung. Im Wahlprufungs
verfahren sind alle W'ählergruppen Parteien, die sich an
der an'gefochtenen Wahl beteiligt haben.

(14)' Auf Grund der Anfechtung ist die Wahl soweit für
ungü:tig zu erklären, als Bestimmungen über das Wahl
verfahren verletzt wurden und durch diese Rechtswidrigkeit
das Wahlergebnis beelnflußt werden konnte.

(15) Die Dienststellenwahlausschüsse haben den Lei
tern der Dienststellen, bei denen .sie gebildet sind, das
Ergebnis der Wahlen in den Dlenstste'Ien- und Landes
personalausschuß bekanntzugeben. Die DIenststellenleiter
haben die Wahlergebnisse öffentlich, jedenfa:ts aber durch
Anschlag an der Amtstafel der Dienststelle, kundzumachen.

(16) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung
der Wahlen sind durch, Verordnung zu erlassen.

Ruhen und Erlöschen der Mitgliedschaft zum
Dienststellen- und Landespersonalausschuß

§ 19

(1) Die Mitgliedschaft zum Dienststellen- und Landes
personalausschuß ruht während der Zeit, in der der Be
dienstete eine im § 13 Abs. 6 lit. a und b genannte Funk
tion innehat sowie während der Zeit einer länger als drei
Monate dauernden Zuteilung zu einer Dienststelle, die
auBerhalb des Wirkungsbereiches des Landespersona!
oder jenes Dienststellenausschusses liegt, dem der Be
dienstete angehört.

(2) Während der Dauer einer Dienstenthebung (Suspen
dlerung) oder eines Disziplinarverfahrens darf das Mitglied
des D'ienststellen- oder Landespersonalausschusses seine
Funktion nur dann ausüben, wenn es der Ausschuß, dem
das Mitglied angehört, einstimmig beschließt; sonst ruht
seine Funktion.

(3) Die Mitgliedschaft zum Dlenststellen-(Landesperso
nal)ausschuß erlischt:

a) sofern nicht Abs. 1 Anwendung findet, durch Ein
tritt oder Bekanntwerden eines Umstandes, der die
Wählbarkeit zum Mitglied eines DIenststellenaus
schusses (des Landespersonalausschusses) aus
schließt;

b) durch Verzicht;

c) im Falle des § 20 Abs. 3 dritter Satz und des § 25
A:bs. 4 erster Satz;

d) durch Beendigung des Dienstverhältnisses.

(4) Erlischt die Mitgl,iedschaft zum Dienststellen-(Lan
despersonal-)ausschuß, so tritt an die Stelle des ausschei
denden Mitgliedes ein nich't gewäh.lter Kandidat jenes
Wahlvorschlages, der das ausscheidende MitQlied enthielt.

d) durch -aeendigung des Dienstverhältnisses.

(4) Erlischt die Mltg~iedschaft zum Dienststellen-(Lan
despersonal-)ausschuß, so tritt an die Stelle des ausschei
denden Mitgliedes ein nich't gewäh.lter Kandidat jenes
Wahlvorschlages, der das ausscheidende Mitglied enthielt.
Die Auswahl aus der Liste der nichtgewählten Kandidaten
(Ersatzmitglieder) haben dle verbleibenden gewähUen Kan
didaten des gleichen Wahlvorschlages' durch Mehrheitsbe
schluß zu treffen. Wird innerhalb von zwei Wochen eine
solche Auswahl nicht getroffen" so tritt an die Stelle des
ausecheldenden Mitg'·ledes·der, nach der Reihenfolge näch
ste nichtJberufene Kandidat ' jenes Wahlvorschlages, der



das ausscheidende Mitglied enthielt. lehnt In diesem Fal
le ein Etsalzmltglied die Berufung zum Mitglied des
Dienststelh3n-(Ländespersona~-)ausschlisses ab, so bleibt
er dennoch in der Reihe auf der L1stEl der Ersatzmitgll~der.

(5) Die Bestimmungen des Abs. 4 gelten sinngemäß
auch für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft (Abs. 1
und 2). Fällt der Grund des Ruhens der Mitgliedschaft weg,
so tritt das Ersatimitglied wieder an seine ursprüngliche
Ste:le auf der Liste der Ersatzmitglieder.

(6) Ober das Ruhen oder Erlöschen der Mitgliedschaft
zum Dienststellen-(landespersonal-)ausschuß entscheidet
im Streitfalle der Landeswahlausschuß auf Antrag des be
troffenen Personalvertreters oder des Ausschusses, dem
dieser Personalvertreter angehört. Kommt ein Antrag die
ses Ausschusses nicht zustande, so ist jedes Mitg:ied die
ses Ausschusses berechtigt, den Antrag an den Landes
wahlausschuß zu stellen. In dem auf Grund eines solchen
Antrages einzuleitenden Verfahren sind die Bestimmungen
des AVG 1950 anzuwenden. Die Entscheidung des Landes
wahlausschusses kann durch kein ordentliches Rechtsmit
tel angefochten werden.

Geschäftsführung des DieJiststellEm-(Landespersonal-)
ausschusses

§ 20

(1) Die erste Sitzung des Dienststellen(Landespersonal-)
ausschusses Ist von seinem an Lebensjahren ältesten
Mitglied, im Falle seiner Verhinderung oder Säumigkeit
vom jeweils nächstältesten Mitglied, spätestens sechs Wo
chen nach der Verlautbarung des Wahlergebnisses einzu
berufen. In der ersten Sitzung wählt der Ausschuß aus
seiner Mitte einen Obmann und seinen (seine) Stellver
treter sowie den (die) Schriftführer. Wurde der Obmann
nicht aus der stärksten Wählergruppe gewählt, so steht
der stärksten Wählergruppe der (erste) Stellv·ertreter zu.
Wurde der Obmann aus der stärkstem Wählergruppe
gewählt, so ist der (erste) Obmannstellvertreter aus der
zweitstärksten Wählergr:uppe zu wählon, wenn diese bei
der Wahl mindestens ein Drittel der Mandate erreicht
hat.

(2) Die Sitzungen des Dienststellen-(Landespersonal-)
ausschusses sind vom Obmann und im Falle seiner Ver
hinderung Von seinem Stellvertreter einzuberufen und vor
zubereiten; Er hat den AusschUß Innerhalb zweier Wochen
einzuberufen, wenn es unter Angabe des Grundes wenig
stens voh einem VieHäl der Mitglieder, jedoch weriigstens
von zwei Mitgliedern, verlangt wird. Im Falle der Verhinde
rung des Obmannes und seines Stellvertreters und im
Falle ihrer Säumigkeit sind die Sitzungen des Ausschus
ses von dem an Lebensjahr~n ältesten Mitglied des Aus
stens voh einem VieHäl der Mitglieder, jedoch weriigstens
von zwei Mitgliedern, verlangt wird. Im Falle der Verhinde
rung des Obmannes und seines Stellvertreters und im
Falle ihrer Säumigkeit sind die Sitzungen des Ausschus
ses von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied des Aus
schusses und im Falle der Verhinderung oder Säumigkeit
dieses Mitgliedes vom jeweils riächstältesten Mltgil8ci des
Ausschü~s elnzuberuten und vorzubereiten.

(3) Das zu einer Sitzung des DienststelleJi-(landes
personäl-)ausschusses einberufene Mit~lfed des AusschuS
ses hat an thr teilzunehmen. Ein Mltgiied des Dlenstutel
len-(Landesperson·al-)ausschUsses~ das verhindert Ist, sel-

ne Funktion auszuüben, kann sich durch ein Ersatzmitglied
im Slhne des § 18 Abs. 11 vertreten lassen. Mitglieder, die
drei aufelnanderfdlgenden Sitzungen ohne genügenden
Entschu:digungsgrund fernbleiben, können vom Dienststel
len-(Laiidespetsbnal-)aussChuß, dem sle angehören, aus
geschlossen werden. Dieser Beschluß bedarf der Zwei
drittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

(4) Der Dlenststelleh-(LandeSperscinal-)ausschuß ist be
schlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitg~leder

anwesend ist. Der DiehststelJeri-(Landespersorial-)ausschuß
beschließt, soweit In diesem Gesetz nicht anderes bestimmt
ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(5) Der DienststelJen-(Landespersonal-)ausschuß kann
beschließen, daß bestimmte Aufgaben dern Obmann oder
einem Unterausschuß des Dlenststellen-(landespersonal-)
ausschusses übertragen werden. Unterausschüsse können
entweder füt die FunktIonsdauer des Dienststellen- (Lan
despersoriat-jausscbuaees oder für den Einzelfall gebil
det werden.

(6) Zu den Beratungen des Dienststellen-(Landesperso
nal-)ausschousses und zu den Beratungen eines Unteraus
schusses im Sinne des Abs. 5 können sowohl Vertreter
der Berufsvereinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 als aucb
sachkundige Bedienstete, die dem Ausschuß als MitgJ.ie
der nicht angehören, eingeladen werden.

(7) Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsfüh
rung sind durch Verordnung zu erlassen.

Beendigung der Tätigkeit des Dienststellen
(Landespersonal-)ausschusses

§ 21

(1) Die Tätigkeit des DienststeUen-(Landespersonal-)
ausschusses endet mit Ablauf der Zeit, für die er gewählt
wurde (§ 13 Abs. 1).

(2) Vor Ablauf der Im Abs. 1 bezeichneten Zeit endet
die Tätigkeit des DienststelJen-(Landespersonal-)ausschus
ses:

a) wenn die Dienststelle, für die der Dienstste:lenaus
schuß gebildet ist, aufgelassen wird;

b) wenn die Zahl seiner Mitglieder unter dJe Hälfte
der festgesetzten Zahl sinkt;

c) wenn der Dienststellen-(Landespersona!-)aUsschuß
bei Anw~senheit von mindestens drei Vierteln seiner
Mitglieder mit mindestens zw.el Dritteln der abge
gebenen SUmmen den Rücktritt besChließt;

d
c

> wehh die DlenststeilenversammlLJng die Enthebung
) wenn aer Dlenststellen-lLanaespersona:-)ausscnuß

bei Anw~senheit von mindestens drei Vierteln seiner
Mitglieder mit mindestens zw.el Dritteln der abge
gebenen SUmmen den Rücktritt besChließt;

d) wehh die DlenststeilenversammlLJng die Enthebung
des tilenststeilenausschusses beschließt (§ 6 Abs.
2 lil o).

(3) Der DienststelJeh-(Landes~rsonal-)ausschuß führt
nach Ablaut seiner gesetzilchen Tätigkeitsperiode und In
den Fällen des Abs. 2 1It. b bis d die GesChäfte bis zum
Zusammentritt des neuen Dlenststeilen-(Landespersonai-)
ausschusses weiter.



Neuwahl

§22

(1) Vor Ablauf der gesetz'ichen Tätigkeitsdauer der
Dienststellenausschüsse und des Landespersonalausschus
ses sind Neuwahlen so rechtzeitig auszuschreiben und
durchzuführen, daß die neugewählten Aueschüsse Ihre Tä
tigkeit unmittelbar nach Ablauf der Tätigkeitsdauer der
abtretenden Ausschüsse aufnehmen können.

(2) In den Fällen des § 21 Abs. 2 1It. b bis d sind Neu
wahlen für den Aest der gesetzlichen TAtlgkeltsdauer bin
nen sechs Wochen nach Beendigung der Tätigkeitsdauer
des abtretenden Ausschusses auszuschreiben. Eine Wahl
der anderen Ausschüsse findet in einem solchen Falle
nicht statt.

Neuschaffung von Dienststellen

§ 23

Wird eine Dienststelle neu geschaffen, so hat der Lan
despersonalausschuß binnen sechs Wochen einen Dienst
stelienwah'ausschuß für die neugeschaffene Dienststelle
zu bestellen. Innerhalb VOn sechs Wochen nach der Bestel
lung des Dienststellenwahlausschusses ist die Wahl des
Dienststellenaueschusses (V.ertrauensperson) für den Rest
der gesetzlichen Tätigkeitsdauer des Landespersonalaus
schusses auszuschreiben.

Allgemeine Rechte und Pflichten der Personalvertreter
und der Mitglieder der Wahlausschüsse

§ 24

(1) Die Personalvertreter sind In Ausübung ihrer Tätig
keit an keine Weisungen gebunden. Sie dürfen In der Aus
übung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt und aus diesem
Grunde auch nicht benachteiUgt werden. Die Personalver
treter haben Ihre Tätigkeit möglichst ohne Beeinträchti
gung des Dienstbetriebes auszuüben. Der Personalvertreter
darf, solange die Dienstste:le, der er angehört, ins
besondere bei drohender Gefahr oder In Katastrophen
fällen SofortmaBnahmen durchzuführen hat, seine Funk
tion nur insoweit ausüben, als er dadurch an der Er1ül
lung seiner Dienstpflichten nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Tätigkeit als Personalvertreter ist ein unbesol
detes Ehrenamt, das, soweit im folgenden nicht anderes
bestimmt wird, neben den Berufspflichten auszuüben
ist; dabei ist jedoch auf die Tätigkeit als Personalvertre
ter Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden auf die
Mitglieder der Wahlausschüsse sinngemäß Anwendung.

'~" . ......~, ,g.- J...... ..,"'", . aUI ""V I ClILI~"'Vll al~ rl'l;:IUIIl::lIYtnUts-

ter Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden auf die
Mitglieder der Wahlausschüsse sinngemäß Anwendung.

(4) Den Personalvertretern und den Mitgliedern der
Wahlausschüsse Ist unter Fortzahlung Ihrer Dienstbezüge
die zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten notwendige freie
Zelt zu gewähren. Auf Antrag des t.andesperscnetaue
schusses sind von der Landesregierung höchstens zwei
Personalvertreter unter Fortzahlung der laufenden Bezü
ge mit Ausnahme der In Bauschbeträgen festgesetzten
Reisegebühren vom Dienst freizustellen.
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Verschwiegenheitspflicht

§ 25

(1) Die Personalvertreter, die Mitglieder der Wahlaus
schüsse und die im Sinne des § 20 Abs. 6 beigezogenen
sachkundigen Bediensteten haben über alle ihnen aus
schUe811ch In Ausübung ,Ihres Amtes bekanntgewordenen
Dienst- und Betriebsgeheimnisse. Insbesondere über die
ihnen als geheim bezeichneten Angelegenheiten, techni
schen Einrichtungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten des
Dlenstbetiiebes, strengste Verschwiegenheit zu beobach
ten.

(2) Die in Abs. 1 Genannten sind außerdem, soweit ge
setzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit
über alle ihnen von einzelnen Bediensteten gemachten Mit
teilungen verpUichtet, die der Sache nach oder auf Wunsch
des Bediensteten vertraulich zu behandeln sind.

(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach den
Abs. 1 und 2 besteht auch nach Beendigung der Funktion
als Personalvertreter oder Mitgl,ied eines Wahlausschusses.

(4) Dem Personalvertrerer, der die ihm obliegende Ver
schwiegenheltspfllcht verletzt, kann der Landeswahfaus
schuB mit Zweidrittelmehrheit sein Mandat aberkennen.
Auf das Verfahren vor dem Landeswahlausschuß finden
die Bestimmungen des AVG 1950 Anwendung. Die Verfü
gung des Landeswahlaussch.usses kann durch kein ordent
liches Rechtsmittel angefochten werden.

(5) Die Vorschriiten des Abs. 4 finden auf die Mitglieder
der Wah:ausschüsse mit der Maßgabe sinngemäße An
wendung, daß dem Mitglied des Landeswahlausschusses,
das beschuldigt ist, die Ihm obliegende Verschwiegen
heitspUlcht verletzt zu haben, bei der Abstimmung dieses
Ausschusses kein Stimmrecht zukommt.

Besonderer Schutz dor Persenalvertreter

§ 26

(1) Ein Personalvertreter darf während der Dauer sei
ner Funktion nur mit seinem Willen zu einer anderen
Dienststelle versetzt oder einer anderen Dienststelle zu
geteilt werden. Dasselbe gilt für Bedienstete, die auf einem
Wahlvorschlag aufscheinen, vom Zeitpunkt der Veröffent
lichung des Wahlvorschlages bis zum Tag der Wahl.

(2) Ist beabsichtigt, einen Personalvertreter, der in
einem provisorischen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
steht, zu kündi,gen oder einen Personalvertreter, der in
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis steht, zu kündi
gen oder zu entlassen, so ist die Zustimmung des Aus
schusses, dem er angehört, zu dieser Maßnahme einzuho
elnem provisorischen öffentlich-rechtlichen Dlenstverhältnis
steht, zu kündi,gen oder einen Personalvertreter, der in
einem privatrechtlIchen Dienstverhältnis steht, zu kündi
gen oder zu entlassen, so ist die Zustimmung des Aus
schusses, dem er angehört, zu dieser Maßnahme einzuho
len, es sei denn, auf den Vertragsbediensteten trifft der
Kündigungsgrund des § 32 Abs. 2 Iit. I des Vertragsbe
dienstetengesetzes 1948, BGBI. Nr. 86, In der Fassung
des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. 678/1978, zu. Stimmt der
Ausschuß binnen zwei Wochen der Kündigung oder Ent
lassung nicht zu, so Ist vor dem Ausspruch der Kündigung
oder Entlassung dem Landespersonalausschuß Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben.
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(3) Oie Personalvertreter dürfen wegen Äußerungen
oder Handlungen. die in Ausübung ihrer Funktion erfolgt
sind. nur mit ZUstimmung des Ausschusses. dem sie an
gehören. dienstrechtlich zur Verantwortung gezogen wer
den.

(4) Nach dem Ausscheiden aus der Funktion ist zur
Erteilung der Zustimmung der ehemalige Ausschuß, falls
dieser nicht mehr besteht, der Landespersonalausschuß
zuständig.

(5) Personalvertreter. die gern. § 24 Abs. 4 vom Dienst
freigestellt worden sind, haben nach Beendigung ihrer
DienstfreisteIlung Anspruch auf ihren früheren oder einen
anderen gleichwertigen Arbeitsplatz.

Finanzielle Bestimmungen

§ 27

(1) Den Organen der Dienstnehmerschaft sind erfor
derlichenfalls bei den Dienststet:en entsprechende Räum
lichkeiten samt Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die
Kosten der Instandhaltung dieser Räumlichkeiten und ihrer
Einrichtung. die Kosten der Beheizung und Beleuchtung
dieser Räumlichkeiten, die Kosten für die Kanzleierforder
nisse einschließlich des Aufwandes für Tele'fon und Zu
stellung. deren die Organe der Dienstnehmerschaft zur
ordnungsgemäßen Erfüllung ·ihrer Aufgaben bedürfen, so
wie die Kosten für den amtlichen Stimmzettel trägt das
Land. Dem Landespersonalausschuß Ist das erforderliche
Parsonal, mindestens jedoch ein Bediensteter der Ver
wendungsgruppe (Entlohnungsgruppe) 0 (d) oder C (c).
zur Verfügung zu stellen.

(2) Das Land trägt die Kosten der Reisen innerhalb des
Burgenlandes

a) der vom Dienst freigestellten Personalvertreter, so
weit diese Reisen für die Er1üllung ihrer Personal
vertretungsaufgaben unbedingt erforderl ich sind;

b) der n.icht vom Dienst freigestellten Personalvertre
ter, die zur Erfüllung ihrer Personalvertretungsauf
gaben an ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen
der. Dienststellenausschüsse oder des Landesperso
nalausschusses teilnehmen;

c) der Obmänner der DlenststeUenausschüsse zusarn
mengefaßter Dienststellen (§ 5) oder der Vertreter
dieser Obmänner sowie der Schriftführer solcher
Dienststellenausschüsse zu den einzelnen Dienst
stellen. soweit diese Reisen für die Erfüllung Ihrer
Personalvertretungsaufgaben unbedingt erforderlich
sind und vom Dienststellenausschuß beschlossen
werden;

stellen. soweit diese Reisen für die Erfüllung Ihrer
Personalvertretungsaufgaben unbedingt erforderlich
sind und vom Dienststellenausschuß beschlossen
werden;

d) der Mitglieder der Wahlausschüsse, die zur Erfül
lung Ihrer Aufgaben an ordnungsgemäß einberufe
nen Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen.

(3) Auf Zuerkennung der gemäß Abs. 2 zu vergüten
den Reisekosten sind die für die Landesbeamten jeweils
geltenden ReIsegebührenvorschriften sl·nngemäß anzuwen
den.

Vertrauensper:sonen

§ 28

(1) In jeder Dienststelle, in der nach § 7 Abs. 1 kein
Dienststel!enausschuß gewählt wird, sind, sofern In der
Oienststelle mindestens fünf wahlberechtigte Bedienstete
beschäftigt sind, Vertrauenspersonen zu wählen. In Dienst
stellen mit 5 bis 9. Bediensteten ist eine Vertrauensperson,
in Dienststellen mit 10 bis 19 Bediensteten sind zwei Ver
trauenspersonen zu wählen. Für jede Vertrauensperson
ist ein .Ersatzmitglied zu wählen. Die Bestimmung des § 7
Abs. 3 gilt sinngemäß.

(2) Die Bestimmungen über die Dienststellenversamm
lung finden auf Dienststellen, in denen Vertrauenspersonen
zu bestellen sind, sinngemäß Anwendung.

(3) Die Vertrauenspersonen werden durch Wahl für die
Dauer von fünf Jahren bestel:t. Im übrigen finden auf die
Wahl der Vertrauenspersonen die Bestimmungen der §§ 13,
18 und 19 mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß
keine eigenen Dienststellenwahlausschüsse zu bilden sind
und die Aufgaben dieser vom Dienststellenwahlausschuß
beim Amte der Landesregierung wahrzunehmen sind.

(4) Hinsichtlich des Ruhens und der Beendigung der
Tätigkeit der Vertrauenspersonen finden die Bestimmun
gen des § 19, des § 21 und des § 22 sinngemäße Anwen
dung; tritt die Vertrauensperson zurück und ist kein Er
satzmitglied mehr vorhanden, so ist wie Im § 22, Abs. 2
vorgesehen, vorzugehen.

(5) Hinsichtlich der persönlichen Rechte und Pflichten
der Vertrauenspersonen finden die Bestimmungen des §
24 Abs. 1, 2 und 4 erster Satz und der §§ 25 und 26 sinn
gemäße Anwendung.

(6) Den Vertrauenspersonen stehen die in § 8 aufge
zählten Befugnisse zu. Die Bestimmungen des § 11 fin
den sinngemäße Anwendung.

Schutz der Rechte der Bediensteten

§ 29

Die Bediensteten dürfen in der Ausübung ihrer Rechte
in der Dienststellenversammlung, in der Wahlwerbung so
wie In ihrem akttven und passiven Wahlrecht zu den Or
ganen der Dienstnehmerschaft nicht beschränkt und we
gen der Ausübung dieser Rechte bzw. Tätigkeiten dienst
lich nicht benachteiligt werden.

Aufsicht über die Personalvertretung

§ 30

(1) Die Landesregierung hat die Aufsicht über die Per-

Aufsicht über die Personalvertretung

§ 30

(1) Die Landesregierung hat die Aufsicht über die Per
sonalvertretung zu führen.

(2) Die Landesregierung hat als Aufsichtsbehörde alt
fälUge Beschlüsse der Organe der Dienstnehmerschaft,
die den gesetzlichen Bestimmungen widersprechen, auf
zuheben und Im übrigen jedenfalls die Gesetzmäßigkeit
oder Gesetzwidrigkeit der den Gegenstand des Verfahrens
bildenden Geschäftsführung festzustellen.



(3) Auf das Veriahren von der Landesregierung als Auf
sichtsbehärde sind die Bestimmungen des AVG 1950 an
zuwenden.

(4) Zur Antragst-ellung an die Landesregierung als Auf
slchtsbehörde ist jeder Bedienstete berechtIgt, für den
das betreffend-e Organ der Dienstnehmerschaft zuständig
ist.

Obergangsbestimmungen

§ 31

(1) Die erstmalige Wahl der Personalvertreter nach den
Vorschriften dieses Gesetzes ist innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Landesregie
rung auszuschreiben.

(2) Dk! gemäß § 5 dieses Gesetzes dem Landesperso
nalausschuß obliegenden Aufgaben hat bis zum erstma
ligen Zusammentritt dieses Ausschusses die Landesregie
rung wahrzunehmen.

(3) AnJäßlich der erstmaligen Wahl der Personalvertre
ter obliegt die Bestellung der Wahlausschüsse den Lei
tern der Dienststellen, bei denen diese Ausschüsse zu
bilden sind. für die beim Amt der Landesregierung zu bil
denden Wahlausschüsse dem Landeshauptmann als Vor
stand des Amtes der Landesregierung. Bel der erstmaligen
Zusammensetzung der Wahlausschüsse ist davon auszu
gehen, daß jede für den betreffenden Ausschuß wahlwer
bende Gruppe mindestens einen Vertreter entsenden kann.
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und zwar auch dann, wenn dadurch die in den §§ 14 Abs.
2 und 15 Abs. 1 festgesetzten Zahlen der Mitglieder der
Wahlausschüsse überschritten werden. Bis zum erstmall
gen Zusammentritt der Wahlausschüsse haben die diesen
Ausschüssen gemäß § 18 obliegenden Aufgaben die Lei
ter der Dienststellen, bei denen diese Ausschüsse zu bil
den sind, für die beim Amt der Landesregierung zu bil
denden Wahlausschüsse der Landeshauptmann, wahrzu-

j nehmen. Gegen deren Entscheidung ist kein ordentUches
Rechtsmittel zulässig.

(4) Die bestehende Provisorische Personalvertretung ist
zur Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung der
ersten Wahl heranzuziehen.

Wirksamkeitsbeginn

§ 32

(1) Dieses Gesetz tritt mit ..........• in Kraft

(2) Die Erlassung von Verordnungen auf Grund dieses
Gesetzes ob.iegt. sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt wurde, der Landesregierung. Diese Verordnun-

I gen können bereits von dem seiner Kundmachung folgen
den Tag an er'assen werden. Sie dürfen frühestens mit
dem Im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt
werden.

Erläuternde Bemerkungen

zum Entwurf eines Gesetzes über die Personalvertretung
bei den Dienststellen des Landes (Landes-Personalvertre
tungsgesetz)

I. Allgemeines

Durch die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 wurde
Art. 21 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung
von 1929 geändert und die Gesetzgebung und Vollziehung
in den Angelegenheiten des Dienstrechtes und des Per
sonalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der
Gemeinden und der Gemeindeverbände in die Zuständig
keit der Länder übertragen, soweit für diese Angelegen
heiten nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist. Solche ab
weichenden Bestimmungen bezüglich des Personah/ertre
tungsrechtes finden sich In Art. 14 Abs. 2 B-VG. hinsicht
lich der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen, In Art. 14 a
Abs. 3 B-VG. hinsichtlich der Lehrer für öffentliche land
und forstwlrtschaftliche Berufs- und Fachschulen sowie
der Erzieher für öffentliche Schülerheime, die ausschließ
lich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt
lieh · der Lehrer tür öffentliche Pflichtschulen, In Art. 14 a
Abs. 3 B-VG. hinsichtlich der Lehrer für öffentliche land
und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen sowie
der Erzieher für öffentliche Schülerheime, die ausschließ
lich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt
sind und im neugefaßten Art. 21 Abs. 2 e-VG. hinsichtlich
der Bediensteten der Länder, der Gemeinden und der Ge
meindeverbände, die In Betrieben tätig sind; in diesen
Angelegenheiten kommt die Gesetzgebung dem Bund zu.

Auf Grund dieser neuen Verfassungsrechtslage ist es
möglich, die von den Landesbediensteten als Mangel
empfundene Lücke in der Rechtsordnung zu schließen und

auch diesen Dienstnehmern jene Rechte zukommen zu las
sen. die den Dienstnehmern in der Privatwirtschaft und
der überwiegenden Zahl der Bediensteten des Bundes
schon lange zukommen.

Die faktische Existenz der derzeitigen prov, Personal
vertretung der Bediensteten des Landes und deren fak
tische Mitwirkung bei Dienstrechtsangelegenheiten beruht
auf dem Beschluß der Landesregierung vom 9. 2. 1972,
Zahl: 1-181/2-1972.

Mit diesem Beschluß wurde der Durchführung einer
Wahl von prov. Personalvertretungen zugestimmt und aus
gesprochen, daß die gewählten Personalvertretungen als
prov. Personalausschüsse im Sinne des Erlasses des BKA
vom 17. 7. 1946, Zahl: 47.538-3/46, anerkannt und nach
Maßgabe die Bestimmungen dieses Erlasses zur Mitwir
kung in Dienstrechtsangelegenheiten herangezogen wer
den, wobei ausdrücklich festgestellt wurde. daß ein ge
setzlicher Anspruch auf Mitwirkung nicht besteht.

lVIal3"9aoe ale eesnmmunqen dieses Erlasses zur Mitwir
kung in Dienstrechtsangelegenheiten herangezogen wer
den, wobei ausdrücklich festgestellt wurde, daß ein ge
setzlicher Anspruch auf Mitwirkung nicht besteht.

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt hinsichtlich der
Organisation der Personalvertretung dem derzeit im Bur
genland de facto bestehenden System. Er wurde auf der
Grundlage eines von der Konferenz der beamteten Per
sonalreferenten der Bundesländer erarbeiteten Muster
entwurfes erstellt und er entspricht in .selnem systemati
schen Aufbau und In seinem Inhalt weitgehend dem Bun
des-Personalvertretungsgesetz, BGBI. Nr. 133/1967.
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11. Finanzielle Auswirkungen

Nach den Bestimmungen des Entwurfes hat das land
der Personalvertretung die erforderlichen Räumlichkeiten
samt Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, für deren
Instandhaltung zu sorgen, für die Beheizung und Beleuch
tung dieser Räumlichkeiten sowie für die KanzleIerforder
nlsse und für den amtlichen Stimmzettel aufzukommen,
einen Kanzlelbedlensteten beizustellen und höchstens zwei
Personalvertreter unter Fortzahlung der Bezüge dienstfrei
zu stellen.

Da bloß für die Personalvertretung beim Amte der Lan
desregierung gesonderte Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt werden dürften, werden hiefür, · für die KanzleI
erfordernisse sowie für die Beistellung des amtlichen
Stimmzettels alle fünf Jahre dem land keine namhaften
Kosten erwachsen.

Durch die Freistellung von 2 Personalvertretern ist un
ter Annahme eines durchschnittlichen monatlichen Gehal
tes von S 16.600,- für das Land mit einer jährlichen Be
lastung von etwa S 480.000,- zu rechnen. Wenn für den
einen Kanzleibediensteten, der zur Verfügung zu stellen
ist, von einem Durchschnittsgehalt von S 8.400,- aus
gegangen wird, beträgt der jährliche Aufwand rund
S 135.000,-. Es kann somit davon ausgegangen werden,
daß durch das im Entwurf vorliegende Gesetz - ohne Be
rücksichtigung eventueller Reisekosten - dem Land jähr
liche Kosten von etwa S 615.000,- bis S 680.000,- er
wachsen werden.

111. Besondere Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen

zu § 1: in dieser Bestimmung wird der Geltungsbereich
des Gesetzes festgelegt und der Begriff "Be
dienstete" definiert. Die Definition des Begriffes
"Dienststelle" erfolgt im § 4. Jene Bedienstete,
für die die Bestimmungen des ArbeItsverfassungs
gesetzes maßgebend sind sowie die Landesleh
rer für öffentliche Pflichtschulen und für land- und
forstwlrtschaftliche Berufs- und Fachschulen muß
ten vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes
ausgenommen werden, da die Regelung des Per
sonalvertretungsrechtes dieser Bediensteten nicht
In die Kompetenz des Landes fällt.

zu § 2: Diese Bestimmungen umschreiben allgemein den
Aufgabenbereich der Personalvertretung. Inhalt
lich entspricht dieser Paragraph dem § 2 des
Bundes-Personalvertretungsgesetzes.

zu § 3: Diese Bestimmungen regeln den organisatori
schen Aufbau der Personalvertretung sowie den
Wirkungsbereich der einzelnen Organe der
Dienstnehmerschaft. Die Gesamtheit der vorn

zu § 3: Diese Bestimmungen regeln den organisatori
schen Aufbau der Personalvertretung sowie den
Wirkungsbereich der einzelnen Organe der
Dienstnehmerschaft. Die Gesamtheit der vom
Landespersonalausschuß vertretenen Bedienste
ten, mußte mit RechtspersönlIchkeit ausgestattet
werden, da der Begriff "Organe" einen Rechts
träger, für den sie tätig werden, voraussetzt.

zu § 4: In Abs. 1 wird der Begriff "Dienststelle" definiert
und In Abs. 2 diese Dienststellen demonstrativ
aufgezählt.

zu § 5: Dieser Paragraph normiert die Voraussetzungen
und das Verfahren für das Zusammenlegen und
Trennen von Dienststellen zum Zwecke der ef
fizienteren Vertretung der Bediensteten. Durch
Abs. 1 zweiter Halbsatz wird vorgesorgt, daß für
jeden BedienstetEm auch tatsächlich Personal
vertretungen eingerichtet werden.

zu § 6: Diese Bestimmung ist den §§ 5 bis 7 des Bundes
Personalvertretungsgesetzes nachgebildet. Die
Bestimmung des Abs. 11 letzter Satz soll verhin
dern, daß eine Minderheit der Wahlberechtigten
den Dienststellenausschuß enthebt. Gegenüber
dem Abs. 11 stellt also diese Bestimmung eine
lex specialis dar.

zu § 7: Abs. 1 normiert die Verpflichtung zur Wahl eines
Dienststellenausschusses. Abs. 2 legt die Anzahl
der Mitglieder dieser Ausschüsse fest.

zu § 8 und 9: Im § 8 wird der Wirkungs- und Aufgaben
bereich der Dienststellenausschüsse, Im § 9 der
Aufgabenbereich des landespersonalausschus
ses festgelegt. Den Dienststellenausschüssen soll
nur die Wahrnehmung jener Angelegenheiten ob
liegen, zu deren Entscheidung der Leiter der
Dienststelle bzw. ein AbteIlungsvorstand zustän
dig ist.

Die Wahrnehmung aller Angelegenheiten, deren
Entscheidung dem Landesamtsdirektor, dem lan
deshauptmann als Vorstand des Amtes der lan
desregierung oder dem einzelnen Mitglied der
landesregierung obliegen bzw. die der kolle
gialen Beratung und Beschlußfassung durch die
Landesregierung vorbehalten sind, soll dem lan
despersonalusschuß obliegen. Diese Regelung
entspricht der derzeit geübten Praxis und soll
unnötigen Zeltaufwand und Reisekosten der Mit
glieder der Dienststellenausschüsse bel den
nachgeordneten Dienststellen vermeiden. Das
Schwergewicht des Mitwirkungsrechtes wird so
wie bei der derzeitigen provisorischen Personal
vertretung auch künftig beim landespersonalaus
schuß liegen. Der Umfang des Mitwirkungsrech
tes der Personalvertretung entspricht Im wesent
lichen jenem des Bundes-Personalvertretungsge
setzes.

zu §§ 10 und 11: In diesen Paragraphen wird normiert,
In welcher Form die Personalvertretung ihre Mit
wirkungsrechte in DIenstrechtsangelegenheiten
ausüben und auf welchem Wege sie Anträge,
Anregungen und Vorschläge anbringen kann. Die
Regelung verfolgt das Ziel, strittige Dienstrechts
angelegenheiten möglichst rasch an die zustän
d\f-~••g~~'al\~ 7tJ.. 6oI\t~mAJd.o/lV3o.~1:fu1~n..nl"T

ausüben und auf welchem Wege sie Anträge,
Anregungen und Vorschläge anbringen kann. Die
Regelung verfolgt das Ziel, strittige Dienstrechts
angelegenheiten möglichst rasch an die zustän
digen obersten, zur Entscheidung berufenen Or
gane heranzutragen, zumal zu beachten Ist, daß
die nachgeordneten beamteten Organe des
DIenstgebers, die die Verhandlungen und Bera
tungen mit der Personalvertretung zu führen ha
ben, weisungsgebunden sind und aus verfas
sungsrechtlIchen Gründen eine Bindung der ober
sten Entscheidungsorgane an eine Zustimmung



der Personalvertretung nicht möglich ist. Die
obersten Entscheidungsorgane sind rechtlich und
politisch dem· Landtag verantwortlich und ihre
Entscheldimgen unterliegen überdies der Kon
trolle des Verwaltungs- und VerfassungsgerIchts
hofes.
Die Bestimmung des § 11 Abs. 2 des Entwurfes
soll die ·Beibehaltung des In dienstrechtlIchen
Vorschriften vorgesehenen Instanzenzuges ge
währleisten.

zu § 12: Die vorgesehene Regelung über die Aktenein
sicht der Personalvertreter lehnt sich eng an die
Bestimmungen des § 17 Abs. 1 und 2 AVG. 1950
an.

zu § 13: Die Funktionsperiode der Organe der Dienstneh
merschaft ist in Anlehnung an jene des Burgen
ländlschen .Landtages ·mlt5 Jahren festgelegt.
Eine Wahl des Dlenststellen-(Landespersonal-)
ausschusses vor Ablauf der Funktlonsperiode Ist
in den im §·21 Abs. 2 lit. b bis d genannten
Fällen, eine Neuwahl der Vertrauenspersonen
außerdem in dem In § 28 Abs. 4 2. Halbsatz ge
nannten Fall vorzunehmen.
Die näheren Bestimmungen darüber, in welcher
Form das Verhältniswahlrecht zu handhaben ist,
sollen In die Wahlordnung aufgenommen werden.
Ausländischen Dienstnehmern soll das aktive,
nicht aber das passive Wahlrecht zustehen. Durch
die Bestimmung des Abs. 2 soll verhindert wer
den, daß Personen, die erst kurze Zelt im Lan
desdienst tätig sind und daher die Eigenart die
ses Dienstes noch nicht kennen können sowie
Bediensteten, die auf Grund Ihres relativ gerin
gen Beschäftigungsausmaßes nur eine lose Bin
dung zu- ihrem Dienstgeber haben, ein Mitspra
cherecht eingeräumt wird . Weiters 1st die Wahl
berechtigung davon abhängig, daß der Bedien
stete am Tag der Ausübung des Wahlrechtes in
einem aktiven Landesdienstverhältnis steht.

zu §§ 14 und 15: Die Bestimmungen über die Wahlaus·
schüsse wurden jenen des Bundes-Personalver
tretungsgesetzes (§§ 16 und 18) nachgebildet.

zu § 16: Der § 25 Abs. 5 sieht vor, daß ein Mitglied des
Landeswahlausschusses nicht mltstlmmen darf,
wenn der Landeswahlausschußüber die Man
datsaberkennung dieses Mitgliedes zu entschei
den hat. Diese Bestimmung soll sinngemäß auch
für den Fall gelten, daß der Landeswahlausschuß
über das Ruhen oder Erlöschen des Mandates
eines Landeswahlausschußmltgliedes Beschluß zu
fassen hat.

zu § 18: Die Vorschriften über den Wahlvoraana und des-
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über das Ruhen oder Erlöschen des Mandates
eines Landeswahlausschußmltgliedes Beschluß zu
fassen hat.

zu § 18: Die Vorschriften über den Wahlvorgang und des
sen Vorbereitung entsprechen jenen des Bundes
Personalvertretungsgesetzes, die Ihrerseits wie
der den Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes
nachgebildet worden waren.

Um möglichst jedem Wahlberechtigten die Aus
übung seines Wahlrechtes zu ermöglichen, ist
auch die Wahl auf dem Wege durch die Post vor-
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gesehen. Die Stimmabgabe durch die Post wird
vor allem bei Erholungs-, Sonder- und Karenz
urlauben oder wenn sich ein Bediensteter im
Krankenstand oder auf Dienstreise befindet oder
den: Präsenzdienst beim Bundesheer ableistet In
Frage kommen.

zu § 19: Diese Bestimmungen wurden dem § 21 des Bun
des-Personalvertretungsgesetzes nachgebildet.
Der Ausschluß eines ordentlichen Rechtsmittels
gegen die Entscheidung des Landeswahlausschus
ses (Abs. 6) ist hier ebenso vorgesehen wie im
§ 18 Abs. 2 und Abs. 13. Da der Landeswahl
ausschuß ein Selbstverwaltungsorgan ist, wäre
ein ordentliches Rechtsmittel an ein Verwaltungs
organ außerhalb der Selbstverwaltung system
widrig. Die Anrufung des Verwaltungs- bzw. Ver
fassungsgerichtshofes Ist jedoch zulässig, sodaß
die Prüfung der RechtmäßIgkeit der Entscheidu'n
gen des Landeswahlausschusses gewährleistet
ist.

zu§ 20: Die grundsätzlichen Bestimmungen über die Ge
.schäftsführung des Dienststellen- und Landes
personalausschusses sind in das Ge'setz aufge
nommen. In der Geschäftsordnung werden le
diglich die Details zu regeln sein.

zu §§ 21 bis 23: Diese Bestimmungen entsprechen im we
sentlichen jenen der §§ 23, 24 und 24 ades Bun
des-Personalvertretu ngsgesetzes.

zu § 24: Die im Abs. 1 erster Satz festgelegte Weisungs
ungebundenheit bezieht sich nur auf die Tätigkeit
als Personalvertreter Im selbständigen Wirkungs
bereich der Personalvertretung und nicht auch
auf das im Art. 20 B-VG. verankerte Weisungs
recht in dienstlichen Belangen.

Die im dritten und vierten Satz des Abs. 1 ge
troffene Regelung hat ihre Wurzel in der Kollision
der Pflichten, die dem Personalvertreter einer
seits als Bediensteter und andererseits als Per
sonalvertreter auferlegt wird. Solange die Dienst
stelle für außerordentliche Maßnahmen herange
zogen wird, soll die Erfüllung der Dienstpfllchten
nicht durch die Tätigkeit als Personalvertreter
behindert werden.

Die Bestimmungen des § 24 verpflichten den
Dienstgeber. einen Personalvertreter keinesfalls
schlechter zu behandeln als die anderen Bedien
steten. Das gilt vor allem für die berufliche Lauf
bahn des Personalvertreters (Pragmatisierung,
ObersteIlung, Beförderung ete.). Die Vermeidung
jedweder Benachteiligung soll aber andererseits
auch nicht zu einer einseitigen Bevorzugung des
e~~'\l,)lM+g?tp~. fühm,r;- .J:''\.o,,s'Ub.9Rra'i\5''1!W)f

bahn des Personalvertreters (Pragmatisierung,
ObersteIlung, Beförderung ete.). Die Vermeidung
jedweder Benachteiligung soll aber andererseits
auch nicht zu einer einseitigen Bevorzugung des
Personalvertreters führen. Da den Personalver
tretern die zur Erfüllung Ihrer Obliegenheiten not
wendige freie Zeit zu gewähren Ist und auf die
zusätzliche Belastung als Personalvertreter Rück
sicht zu nehmen ist, wird die übertragung von
dienstlichen Obliegenheiten (Festlegung des
dienstlichen Plansolls) unter diesem Gesichts
punkt zu erfolgen haben.
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AnläBlich der Leistungsbeurteilung wird man ei
nem Personalvertreter nicht mangelnden Fleiß
schon aUelne deshalb vorwerfen dürfen, weil er
in der gleichen Zeit weniger dienstliche Aufträge
erledigt als ein Bediensteter, der nicht Personal
vertreter Ist. Es wird hlebei vielmehr das Ausmaß
der Belastung als Personalvertreter ebenfalls zu
berücksichtigen sein.

zu § 25: Die hier vorgesehene VerschwiegenheitspflIcht
der Personalvertreter, der Mitglieder der Wahl
ausschüsse und der Im Sinne des § 20 Abs. 6
beigezogenen sachkundigen Bediensteten deckt
sich nicht mit der Verpfllchtur,g zur Amtsver
schwiegenheit gemäß § 23 DIenstpragmatik, da
sie auch zur Verschwiegenheit über alle ihnen
von einzelnen Bediensteten gemachten Mittei
lungen verpflichtet sind, die der Sache nach oder
auf Wunsch des Bediensteten vertraulich zu be
handeln sind.

zu § 26: Durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 soll
verhindert werden, daß ein Bediensteter wegen
seiner Tätigkeit als Personalvertreter ungerecht
fertigt versetzt, dienstzugeteIlt, gekündigt oder
entlassen wird. Durch eine Versetzung oder
Dienstzuteilung könnte einem Personalvertreter
die weitere Ausübung seiner Funktion unmöglich
gemacht werden.

Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 sollen die
Hemmung der Ahndung von Verstößen der Per
sonalvertreter gegen ihre Dlenstpfllchten bewir
ken, soferne die Verletzungen der DienstpflIch
ten in Ausübung der Personalvertreterfunktion
erfolgten.

zu § 27: Diese Bestimmungen sind im wesentlichen jenen
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (§ 29)
nachgebildet.

Bel dem Raummangel, der bel zahlreichen Dienst
stellen besteht, wird es nicht In allen Fällen
möglich sein, den Organen der Dienstnehmer
schaft entsprechende Räumlichkeiten dauernd
zur Verfügung zu stellen. Dies schreibt Abs. 1
auch nicht vor. Es wird In manchen Dienststel
len nur zeitweise - etwa nach DIenstschluß 
ein Raum zur Erledigung der Personalvertretungs
agenden zur Verfügung gestellt werden können.
DemArbeitsverfassungsgesetzentsprechendeVor
schriften über die EInhebung einer Personalver
tretungsumlage und die Bildung eines Personal
vertretungsfonds wurden nicht In den Entwurf auf
genommen, weil auch das Bundes-Personalver-

scnrltten uoer oie tlOneDung emer t"ersonalver
tretungsumlage und die Bildung eines Personal
vertretungsfonds wurden nicht In den Entwurf auf
genommen, weil auch das Bundes-Personalver-

tretungsgesetz solche Bestimmungen nicht ent
hält. In das Bundes-Personalvertretungsgesetz
wurden derartige Bestimmungen auf ausdrückli
chen Wunsch der Gewerkschaftsvertreter nicht
aufgenommen.

zu § 28: Diese Bestimmungen wurden den §§ 30 und 31
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes nachge..
bildet.

zu § 30: Personalvertretungen sind, wie der Verfassungs
gerichtshof in seinem Erkenntnis 1936/1950 fest
gestellt hat, berufliche Vertretungen, also EIn
richtungen der Selbstverwaltung. Dem Wesen der
Selbstverwaltung ist die staatliche Aufsicht Im
manent.

Es entspricht dem Grundsatz der Rechtsstaatllch
keit, diese begriffsnotwendige Aufsicht über die
Einrichtungen der Selbstverwaltung gesetzHch zu
regeln. Dem Aufsichtsgedanken Rechnung tra
gend soll die staatliche Aufsicht die Gesetzmäßig
keit, nicht aber die Zweckmäßigkeit der Tätigkeit
der Organe der Selbstverwaltung überwachen.

In diesem Sinne wurde auch Im vorliegenden
Gesetzentwurf das Aufsichtsrecht über die Orga
ne der DIenstnehmerschaft gestaltet. Die Auf
sicht soll dem obersten Vollzugsorgan des Lan
des obliegen. Die Errichtung einer besonderen
Personalvertretungs-Aufsichtskommlsslon etwa
nach dem Modell jener des Bundes-Personal
vertretungsgesetzes In der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr. 284/1971 und 8GBI. Nr. 363/
1975 wird nicht für zweckmäßig erachtet, umso
weniger, als selbst die derzeit bestehende pro
visorische Personalvertretung sich ausdrücklich
gegen die Errichtung einer solchen Kommission
ausgesprochen hat. Da auf das Verfahren vor der
Landesregierung als Aufsichtsbehörde die Be
stimmungen des AVG 1950 anzuwenden sind
(Abs. 3), haben die Entscheidungen der Auf
sichtsbehörde Bescheidcharakter; die Entschei
dungen unterliegen somit auch der Kontrolle
durch die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes.

zu § 31: Da bel der ersten Wahl der Organe der Dienst
nehmerschaft ein Landespersonalausschuß noch
nicht besteht, muß bel dieser Wahl die Zusam
menlegung oder Teilung von Dienststellen von
der landesregierung verfügt werden. Die Bestel
lung der Wahlausschüsse sowie die Wahrneh
mung der Aufgaben der Wahlausschüsse bis zu
deren erstmaligem Zusammentritt soll den je
weiligen DIenststellenleitern obliegen.

lung oer vvaOlausscnusse sowie oie vvanmen
mung der Aufgaben der Wahlausschüsse bis zu
deren erstmaligem Zusammentritt soll den je
weiligen DIenststellenleitern obliegen.


